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0. Ein merkwürdiges Thema ?

Auf dem Friedhof von Roermond in den Niederlanden ist ein überaus originelles Grabmal zu sehen. Es handelt sich um die doppelte Grabstätte eines konfessionsverschiedenen Ehepaares, des Protestanten J. W. C. van Gorhum und seiner katholischen Ehefrau J. C. P. H. van Aefferden. 
 Der Mann wurde auf dem protestantischen Friedhof bestattet; die Frau auf dem katholischen. Beide Friedhöfe liegen aber nebeneinander. Deshalb hat das Ehepaar zu Lebzeiten verfügt, dass ihr jeweiliges Grab unmittelbar an die trennende Mauer zu bauen ist. Die beiden Grabsteine und damit die Eheleute liegen unmittelbar zueinander hin. Und um die Trennung durch Tod, Friedhof und Grabmal zu überwinden, sind die Grabsteine über die Friedhofsmauer hinaus hochgezogen. Und darüber hinweg verbinden sich zwei Hände aus Stein zu einer konfessionsverbindenden Einheit, zu einer “Ökumene des Lebens – über den Tod hinaus”.

Sicher ein interessanter historischer “Befund” – originell, aber doch eher marginal. Ist nicht dieses ganze Thema marginal, nebensächlich bis: überflüssig? Denn darüber sind wir uns sicher einig: erst muss die Ökumene mitten im Leben gelingen, ehe wir uns Gedanken machen über eine “Ökumene über den Tod hinaus”. Und doch: vielleicht fällt auf das Thema “Ökumene des Lebens” ein anderes Licht, wenn wir es bedenken “sub specie aeternitatis”, in Relation also zu den “letzten Dingen”, besser gesagt: im Lichte des lebendigen Gottes, der uns an der Grenze zwischen Leben und Tod begegnet und erwartet.

Nicht nur, dass es im Lebensbereich des “neuen Himmels und der neuen Erde” 
, in der Heiligen Stadt des neuen Jerusalem keine Tränen mehr geben wird und keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal. Der Tod wird nicht mehr sein, aber auch keine Trennung der Menschen nach Religionen und Konfessionen, es wird keinen eigenen “katholischen Himmel” und keinen eigenen “Himmel der Protestanten, der Juden oder der Hindus” geben. Denn: “was früher war, ist vergangen” – Auch Spaltung und Trennung. Die Ökumene ist in einer vollendeten Ökumene an ihr Ziel gelangt!

Kann aber darüber hinaus das Bedenken von Erfahrungen aus Liturgie und Pastoral im Kontext des Sterbens und des Todes von Christen verschiedener Konfessionen, ihrer Bestattungs- und Trauerkultur eine Hilfe sein zu einer vertieften “Ökumene des Lebens”, zu einer verstärkten “Einheit in Verschiedenheit”? Aus dem Kennen und einander Achten unterschiedlicher und doch im Wesentlichen geeinter Traditionen könnte sich ein voneinander Lernen ergeben und ein neugestalteter Umgang miteinander – als Profil des Gemeinsam-Christlichen.

1. Die Sorge der Christen um Sterbende, Tote und Trauernde in historischer Sicht 
 

Das Wort des Alten Testamentes “Schenke jedem Lebenden deine Gaben. Und auch dem Toten versag` deine Liebe nicht! Entziehe dich nicht den Weinenden, vielmehr trauere mit den Trauernden!” (Jes Sir 7,33f) bedeutet für Juden wie für Christen seit Jahrtausenden Appell und Motiv für einen pietätvollen Umgang mit (den Sterbenden wie auch mit) den Toten und den hinterbliebenen Angehörigen ... Die Toten zu begraben und die Trauernden zu trösten, diese beiden Dienste gehören nach jüdisch-christlichem Verständnis seit jeher zu den leiblichen und geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Über Jahrhunderte hin hat die Kirche, in konfessionell unterschiedlicher Ausprägung, im Geiste des Alten und des Neuen Testamentes den Toten das letzte Geleit gegeben und den Hinterbliebenen in Verkündigung, Liturgie und durch helfenden Beistand und sorgende Begleitung Trauerhilfe geleistet.” 
 

Für Jesus gilt, dass von ihm die jüdische Form der Bestattung und damit zusammenhängende Bräuche nicht kritisiert wurden und auch er, “wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist” (Joh 19,40), bestattet wurde. Und auch die ersten Christen hielten sich zunächst durchaus noch an die damaligen jüdischen Totenbräuche. Doch die Auferstehung Jesu und die Hoffnung auf die eigene Auferstehung bewirkte eine fundamentale Veränderung in der Einstellung gegenüber Sterben und Tod und damit eine deutliche Distanzierung vom heidnischen Umgang mit den Sterbenden und den Toten.

Der “transitus domini”, der Hinübergang Jesu “aus dieser Welt zum Vater” (Joh 13,1), durch den Tod hindurch zur Auferstehung und zum neuen Leben in Gott, also das Pascha-Mysterium, wurde mehr und mehr zum Angelpunkt nicht nur der christlichen Lebens- und Todessicht, sondern prägte auch die Formen des Umgangs der Christen mit Sterbenden, Verstorbenen und Trauernden in der Liturgie und in der Pastoral, in der Verkündigung und in der Kultur der Bestattung. “Der Christ hatte den Tod als letzten Akt seines Pascha zu vollziehen, seiner Teilnahme an Jesu Tod und Auferstehung und somit als Vollendung dessen, was im sakramentalen Zeichen der Taufe begonnen hatte.” 
 Ablehnung, Rezeption und Umwandlung der in der jeweiligen Umwelt vorfindlichen religiösen Verhaltensweisen und des darauf bezogenen kultischen Brauchtums 
 kennzeichnen die Entwicklung von eigenen liturgischen und pastoralen Formen des Umgangs mit sterbenden, verstorbenen und trauernden Mitchristen. Neben dem immer neu gefeierten Glauben an das Pascha-Mysterium und der Konsequenz der Erdbestattung analog der Bestattungsart Jesu wurde der Gemeindebezug von Sterben, Tod und Bestattung für das Christentum wesentlich – als Gegenpol zu jeglicher Privatisierung und Anonymisierung der Sterbenden und der Toten. Inkulturation und Entwicklung eines eigenständigen christlichen Profils sind somit wichtige Merkmale der Tradition von Sterben, Tod und Bestattung im Christentum.

Die Bedeutung der je eigenen Persönlichkeit ist vor allem bei der Sterbe- und Begräbnisliturgie aller orientalischen Kirchen auffällig. 
 Die Vielzahl der Bestattungsformulare für die unterschiedlichsten Personengruppen in der Kirche lässt die Individualität der Person und ihrer je eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte der Verstorbenen deutlich werden. Und der persönliche und liturgische Abschied vom Toten wird bis heute eindrucksstark vollzogen. Nachdem schon in altchristlicher Zeit eigene Begräbnisplätze für die Gemeindeglieder anzutreffen waren, entstanden im Mittelalter Friedhöfe um die Kirchen herum: zum Zeichen der communio zwischen den Lebenden und den Toten. Eigene Begräbnisstätten für die unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften ergaben sich dann durch die konfessionellen Spaltungen: sie haben Differenzierungen in konfessionsspezifische Liturgien und pastorale Formen und eigene Bestattungsorte bewirkt. Denn zum einen verwehrten die Altgläubigen den Neugläubigen liturgisch-sakramentalen Beistand und das Begräbnis auf ihren Friedhöfen, zum anderen hielten die Anhänger der neuen Lehre die bisherige Liturgie und die damit zusammenhängenden sakramentlichen Feiern für ungültig oder gar für unnötig. So ergab sich z. B. für die Kirchen der Reformation in der Sterbe- und Begräbnisliturgie eine Akzentverschiebung: hin zur Verkündigung als Einladung zum Bekenntnis des Glaubens durch die Lebenden und als Mahnung zur Umkehr und Buße – in Distanzierung zu aller Werkgerechtigkeit von Fürbitte und Messopfer für die Verstorbenen in der bisherigen Tradition. Am Ende dieser Ausdifferenzierungen stehen neue Liturgien und eigene Begräbnisstätten bzw. Friedhöfe der neuen Konfessionen. 

Nach katholischem Kirchenrecht gehört der Friedhof zu den heiligen Orten als ordentlicher Begräbnisstätte der verstorbenen Kirchenglieder: entweder als kircheneigener Friedhof oder als eigens geweihter Teil des öffentlichen Friedhofs. Dieser Rechtsanspruch des Codex von 1917 (Can. 1206 §1) ist in den Codex von 1983 nicht mehr aufgenommen worden. Nun heißt es: “Wo es möglich ist, soll es kircheneigene Friedhöfe geben” (Can. 1240 §1).

In früheren Zeiten gab es auch die Einrichtung des “Simultaneums”, die rechtlich geregelte gemeinsame Nutzung desselben Kultgegenstandes, hier eines Friedhofs, durch verschiedene Konfessionen. 
 Im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils wurde durch das Ökumenische Direktorium von 1967 nichtkatholischen Christen die Nutzung von katholischen Friedhöfen ermöglicht, wenn diesen entsprechende Einrichtungen fehlen (Art. 52ff und 61ff). Die Deutschen Bischöfe haben 1985 dies bestätigt: “Ein nichtkatholischer Christ kann auf einem Friedhof der Katholischen Kirche beerdigt werden, wenn die jeweilige Friedhofsordnung es vorsieht.” 
 Für die “Mitwirkung der (katholischen) Kirche an der Bestattung von Nicht-katholiken” gilt, dass ein Begräbnis durch die Katholische Kirche “nach klugem Ermessen des Ortsbischofs gewährt werden kann, wenn nicht der gegenteilige Wille des Verstorbenen feststeht und unter der Voraussetzung, dass ein eigener Amtsträger nicht erreicht werden kann.” 
 – Einen besonderen Akzent ökumenisch ausgerichteter Seelsorge stellt die mancherorts bereits erfolgte Einrichtung eines Friedhofs-Pfarramtes vor Ort dar: für die Kontaktnahme und zum Gespräch mit Angehörigen, die den Friedhof besuchen.

Die Gemeinschaft im sakramentalen Leben zwischen der Katholischen Kirche und den Mitgliedern der verschiedenen orientalischen Kirchen ist nach wie vor an klare Voraussetzungen gebunden, die vor allem in der Seelsorge an Schwerkranken und Sterbenden zu beachten sind. Ähnliches gilt für Christen anderer Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften. 

Eine neue Herausforderung für die “Ökumene des Lebens” stellt die Tatsache dar, dass jüdische und muslimische Mitbürger (wieder bzw. neu) ihren Lebensmittelpunkt in unserem Land haben und sie schon in der nächsten Generation ihre Toten nicht mehr in ihr Heimatland überführen werden, sondern auf den (kommunalen bzw. kirchlichen) Friedhöfen bestattet zu werden wünschen – in einem für sie abgesonderten Bereich und mit einer von ihrer Religionsgemeinschaft geprägten Bestattungskultur. 
 Der gelegentlich vorgetragene Wunsch von religionsverschiedenen Ehepartnern nach einer gemeinsamen Grabstätte dürfte allerdings in absehbarer Zukunft nicht erfüllbar sein.

2. Ökumene des Lebens im Umfeld von Sterben, Tod und Trauer heute

Mit diesen Feststellungen zur “ökumenischen Praxis” sind wir bei heutigen Fragestellungen angekommen: wo gibt es, bei Wahrung der unterschiedlichen Akzente, in den liturgischen, homiletischen und pastoralen Wirkfeldern der verschiedenen Kirchen und Kirchengemeinschaften gemeinsame Anliegen und Möglichkeiten zur Verwirklichung einer “Ökumene des Lebens”?

Ein wichtiges Fundament dafür bilden die gemeinsamen Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die oft mitgetragen werden von weiteren Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland: z. B. die gemeinsame Erklärung “Gott ist ein Freund des Lebens” (1989) sowie die Texte “Im Sterben: umfangen vom Leben” (1996) und “In Würde sterben – in Hoffnung leben” (1996) oder auch die “Christliche Patientenverfügung” (2. Aufl. 2003). In ökumenischem Geiste, d. h. in “Versöhnter Verschiedenheit” und aus der “Einheit in Verschiedenheit” geht es dabei darum, das Profil des Christlichen deutlich zu machen hinein in die Welt und in die Gesellschaft von heute. 

Von nicht zu unterschätzender Wirkung ist die inzwischen fest etablierte, von der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland gemeinsam verantwortete Initiative “Woche für das Leben”. Das Thema des Jahres 2004 “Die Würde des Menschen am Ende seines Lebens” hat ein überaus großes Interesse in der kirchlichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit gefunden. Es bedarf der weiteren Vertiefung und Profilierung aus christlicher Sicht: im Hinblick auf eine “Hilfe beim Sterben” statt einer “Hilfe zum Sterben” und im Blick auf einen “Würdevollen Umgang mit den Toten”. 
 In der Diskussion über die Menschenwürde müssten Christen in konzertierter Aktion deutlich Stellung beziehen: im Kontext anderer Würde-Auffassungen und vor allem einer vorrangig von wirtschaftlichen und materiellen Aspekten bestimmten gesellschaftlich-politischen Entwicklung, bei der “Menschenwürde” vorrangig als positiv-empirische Qualität menschlicher Befindlichkeit definiert wird.

Ein immer wichtigeres Aufgabenfeld stellt inzwischen der aus christlichem Geist motivierte und gestaltete Umgang mit pflegebedürftigen, schwerkranken und sterbenden Menschen sowie mit ihren Angehörigen dar – zu Hause, in den Krankenhäusern und Kliniken und vor allem in den Alten- und Pflegeheimen. Pflege und Seelsorge in ökumenischer Zusammenarbeit wird hier immer mehr zum Testfall christlicher Diakonie. 

Für die “ökumenische Zusammenarbeit” in der Seelsorge dort gilt: “In einer den Grundsätzen des Evangeliums entsprechenden, respektvollen und zugleich offenen Haltung und Praxis wendet sich Krankenhausseelsorge ohne Vereinnahmungsabsicht jedem Menschen in seinen Hoffnungen und Sorgen zu. Wenn auch Seelsorger der verschiedenen Konfessionen im Krankenhaus zunächst für die Mitchristen der eigenen Konfession zuständig sind, werden sie sich doch allen Christen zuwenden, wenn diese es wünschen. Dies gilt auch gegenüber suchenden und fragenden Menschen anderer Religionen. ... Bei aller Eigenständigkeit von konfessioneller Seelsorge haben sich in vielen Krankenhäusern inzwischen vielfältige Formen einer ökumenischen Zusammenarbeit entwickelt. Denn angesichts der Erfahrungen von Krankheit und Leid bei den Patienten, ihren Angehörigen sowie den Helfern treten mehr die existentiellen Fragen in den Vordergrund. Es ist wichtig, dass bei grundsätzlichen Glaubens-aussagen oder ethischen Positionen von den Seelsorgern im Haus das Verbindende zum Ausdruck kommt, über alle Konfessionsgrenzen hinweg ... Ökumenische Zusammenarbeit im Krankenhaus kommt in gemeinsam gestalteten Gottesdiensten zum Ausdruck, in gemeinsamen Informationsblättern, Adressenanschlägen, Hinweisen auf Gottesdienste und persönliche Seelsorge, in Anschlagtafeln, gemeinsamer Beteiligung am Krankenhausfunk u ä. ... Die einfache Aufteilung der Stationen unter Seelsorgern der christlichen Kirchen ist kein Ausdruck ökumenischer Zusammenarbeit. Vom persönlichen Miteinander der jeweiligen Seelsorger hängt es letztlich ab, in wie weit ökumenisches Handeln gelingt und welchen Stellenwert ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen haben.” 
 – Es ist auch Ausdruck einer christlich-ökumenischen Haltung, dass sich das Pflege- und das Seelsorge-Personal gegenüber Angehörigen nichtchristlicher Religionen respektvoll und ihre Glaubens- und Lebenspraxis ermöglichend verhält. 

Gerade das Feld der christlichen Diakonie bzw. Caritas erweist sich seit Jahren als Gestaltungsbereich in ökumenischer Gesinnung: Seelsorge als Gespräch und im Gespräch, 

z. B. in der Telefonseelsorge, in der Krisenintervention, in der Notfall-Seelsorge oder in der Hospizarbeit sowie in der kompetenten Aus- und Fortbildung dafür. Bei der Pastoral für Sterbende und ihre Angehörige haben die Konfessionen voneinander gelernt: die Bedeutung von Riten und sakramentlichen Handlungen (Gebete, Feiern der Salbung, der Versöhnung und des Abendmahls bzw. der Eucharistie) ist wieder (neu) erkannt, aber auch der Wert der begleitenden Nähe durch Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie durch überzeugte und überzeugende Christen im ärztlichen und pflegerischen Bereich. Gerade Häuser in kirchlicher Trägerschaft haben hier einen bleibend wertvollen Auftrag.

Gemeinsam setzen sich die Konfessionen dafür ein, dass eine würdige Gestaltung des Abschieds von den Toten möglich ist: durch die Einrichtung und sinnvolle Gestaltung von eigenen Räumen und durch liturgische Feiern für die Verstorbenen und die Hinterbliebenen (Totengedenken auf der Station sowie – in regelmäßigen Abständen – für alle Verstorbenen des Hauses, ihre Angehörigen und das Personal). Die Literatur mit entsprechenden Modellen und Texten ist inzwischen fast unüberschaubar geworden; die Rezeption und kreative Umsetzung solcher Entwürfe ist stark angewachsen. 

In beiden Konfessionen wird dadurch deutlich: angesichts der immer stärker werdenden Individualisierung und Privatisierung von Sterben und Tod, von Bestattung und Trauer geht es um eine Antwort der Kirchen, die von personaler Zuwendung und von persönlich gestalteten Riten geprägt ist. Differenzierte, an der Situation des konkreten Toten und der konkreten Hinterbliebenen orientierte Gebete 
 werden erwartet, Mitsprache bei der Auswahl von Texten und ihre Mitgestaltung stehen im Vordergrund, Wünsche für die Trauermusik 
 werden geäußert, die Ansprache soll das Leben des Verstorbenen deuten und Trost geben für die Angehörigen und die Gemeinde. All dies sollte der verantwortliche Liturge “im Lichte des Evangeliums” ermöglichen. Seelsorger beider Konfessionen berichten von gelegentlich ökumenisch gestalteten Trauer- und Begräbnisfeiern, die sie gemeinsam entworfen und durchgeführt haben. Sinnvolle Anlässe dazu sind z. B. das Gedenken an alle verstorbenen Kinder jeweils am zweiten Sonntag im Dezember oder auch Trauerfeiern zur Bestattung von Fehl- oder Totgeburten in gemeinsamen Gräbern auf kommunalen oder kirchlichen Friedhöfen sowie Gedenkfeiern der Anatomischen Institute an den Universitäten für ihre Verstorbenen.

Den liturgisch-homiletischen Bereich sollten die Begegnung und Kontaktnahme mit den Trauernden und ihre mögliche Begleitung durch Seelsorgerinnen und Seelsorger, aber auch Trauergruppen und Trauerseminare ergänzen. Eine umfassende Qualifikation für dieses gesamte pastorale Feld ist in den verschiedenen Aus- und Fortbildungsstätten 
 der katholischen wie der protestantischen Theologie bzw. Kirchen bislang kaum anzutreffen. Die Ausarbeitung und Umsetzung entsprechender Studieneinheiten könnte durchaus in ökumenischer Zusammenarbeit erfolgen.

3. Ökumene des Lebens – eine notwendige Aufgabe der Kirchen

Nachdem die christlichen Kirchen über Jahrhunderte hin getrennte, ja einander ausschließende Wege gegangen sind im Umgang mit Sterbenden und Hinterbliebenen ist es heute angezeigt, bei Wahrung der eigenen Identität in Liturgie, Verkündigung und Diakonie verstärkt zusammen zu arbeiten. Denn das gemeinsam Christliche zur Deutung des Lebens und des Todes, zu ihrer Feier und zu ihrem Bestehen ist es wert in unsere plurale und pluralistisch gewordene Gesellschaft eingebracht zu werden. Das eingangs vorgestellte “Grabmal der beiden Hände” könnte dafür als Symbol stehen: im Angesicht des Todes werden Grenzen sekundär, das Verbindend-Gemeinsame sollte im Vordergrund stehen: der Glaube an den gekreuzigt-auferstandenen Jesus Christus, den Sohn Gottes und unseren Bruder, der die Menschheit durch sein Leben, Sterben und Auferstehen in der Kraft des Heiligen Geistes hineinrettet in das ewige Leben mit Gott. 
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� Vgl. R. Sörries, Historische Aspekte der niederländischen Friedhofskultur, in: Friedhof und Denkmal 42 (1997) H. 1, S-11, hier: 9 (mit Abb. auf der Titelseite des Heftes). – Es handelt sich um das “Grab mit den Händen” auf dem “Oude Kerkhof” von Roermond / Niederlande.


� Vgl. Offb 21,1-4.


� Vgl. R. Kaczynski, Sterbe- und Begräbnisliturgie, in: Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, hgg. v. H. B. Meyer u. a., Teil 8: Sakramentliche Feiern II (Regensburg 1984) 191-232.


� Die Deutschen Bischöfe, unsere Sorge um die Toten und die Hinterbliebenen. Bestattungskultur und Begleitung von Trauernden aus christlicher Sicht. Bonn 1994, 9.


� Kaczynski 206. – Für die Römische Sterbe- und Begräbnisliturgie des 7. / 8. Jahrhunderts ist auffällig, dass dieser “Hinübergang des Christen” eine einzige große Liturgie war, beginnend mit der Feier der Wegzehrung für den Sterbenden und endend mit der Bestattung. “Im Rahmen dieses Gottesdienstes ... ereignet sich das Sterben des Menschen” (ebd. 209). Diese einheitliche Liturgie wird später in einzelne Feiern aufgeteilt, vgl. das “Rituale Romanum” von 1614.


� Vgl. die Distanzierung zu heidnischen Bräuchen (z. B. die Bekränzung der Toten), die Duldung und schließliche Uminterpretation der Verwendung von Kerzen oder die Umwandlung der Totenklage in entsprechende Gebete, Lesungen und Gesänge (Psalmen). Vgl. Kaczynski 206-208.


� Vgl. Kaczynski 226.


� Ein eindruckstarkes Beispiel bietet: C. Schmuck, Der Friedhof St. Lazerus in Regensburg und sein geplantes reformatorisches Bildprogramm. Kassel 1999 (mit einem Aufsatz von R. Sörries, S. 67-77. – “Mancherorts besaß die Anlage eines Friedhofs für die junge evangelische Gemeinde Priorität ... durch die Zwangslage, die durch die Weigerung der Altgläubigen herauf beschworen worden war, ‚Lutherische‘ auf ihrem Friedhof beisetzen zu lassen, ebd. 67. – Die Evangelischen setzten im Gegensatz zum katholischen Bildprogramm der Totentänze neue Akzente, z. B. durch biblisch-heilsgeschichtliche Bildprogramme, wie in Regensburg).


� Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche3 9 (2000) 615f.


� Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Richtlinien für die ökumenische Praxis (Arbeitshilfen 39). Bonn 1985, 29. – “Aus gerechtem Grund und mit ausdrücklicher Erlaubnis des Ortsordinarius” dürfen katholische Gottesdiensträume für nichtkatholische Begräbnisfeiern zur Verfügung gestellt werden (ebd.)


� CIC Can. 1183 §3; vgl. Deutsche Bischöfe, Unsere Sorge 69. – Vgl. Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus. Rom 1993, Nr. 120. 


� Zwischen der römisch-katholischen Kirche und verschiedenen orientalischen Kirchen besteht ein enges Band im Bereich des Glaubens; aus diesem Grund ist “unter gewissen Umständen und mit Billigung der kirchlichen Autorität” eine gewisse Gemeinschaft zwischen diesen Kirchen im liturgischen Gottesdienst und sogar in der Eucharistie zu erlauben und zu ihr zu ermutigen. Gleichzeitig aber geht es um die gegenseitige Respektierung der jeweiligen kirchlichen Ordnungen. Eine “ökumenische Willkür” ist also abzulehnen. Doch, wenn die Notwendigkeit es erfordert oder ein wirklicher geistlicher Nutzen dazu rät, kann ein katholischer Christ die Sakramente der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung von einem nichtkatholischen Spender einer Ostkirche empfangen. Und umgekehrt können katholische Spender erlaubter Weise diese Sakramente Mitgliedern der orientalischen Kirchen spenden, “wenn diese von sich aus darum bitten und in rechter Weise disponiert sind”. – Für Mitglieder anderer christlicher Kirchen und christlicher Gemeinschaften gilt: “Unter gewissen Umständen, in Ausnahmefällen und unter gewissen Bedingungen kann ihnen der Zutritt zu diesen Sakramenten gewährt oder sogar empfohlen werden.” Dies gilt vor allem für die Situation der Todesgefahr. Andere Situationen soll der Diözesanbischof nach Beratung mit den zuständigen Autoritäten der nichtkatholischen Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft einvernehmlich regeln. Vgl. CIC, Can. 671 §3; 840; 844 §2-4; Päpstlicher Rat ..., Direktorium ... Nr. 122-131.


� In größeren Städten gibt es bereits solche eigenen Friedhofsabteilungen. Die Frage wird aber auch auf ländliche, durchaus von christlich-konfessionellen Traditionen geprägte Gebiete zukommen, in denen überproportional z. B. Muslime wohnen und arbeiten. Vgl. dazu die Aussagen der Deutschen Bischofskonferenz, Christen und Muslime in Deutschland. Bonn 2003, S. 177-181 (“Die Deutsche Bischofskonferenz begrüßt die wachsende Bereitschaft vieler Kommunen, spezielle Gräberfelder für Muslime einzurichten, die die Beachtung islamischer Bestattungsriten ermöglichen. Wo immer dies nach den jeweiligen Verhältnissen möglich ist, sollten ferner in die Friedhofssatzungen Regelungen aufgenommen werden, die für Muslime Ausnahmen von der im allgemeinen bestehenden Sargpflicht aus religiösen Gründen erlauben.”


� Auch wenn der Beratungs- und Arbeitsprozess sich oft schwierig gestaltet und länger dauert, sollte noch öfter versucht werden, gemeinsame Erklärungen zu erstellen. Dies wäre m. E. wünschenswert gewesen im Blick auf neue Entwicklungen in der Bestattungskultur. Die beiden durchaus unterschiedlichen Texte des Jahres 2004 (DBK: “Christliche Bestattungskultur” – Orientierungen und Informationen; EKD: “Herausforderungen evangelischer Bestattungskultur”) haben dadurch eine zu geringe Wirkung erzielt. – Von herausragender Bedeutung war die gemeinsam vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz / Bereich Pastoral und dem Kuratorium Deutsche Bestattungskultur veranstaltete Fachtagung am 16. und 17. Oktober 2003 in Erfurt “Bestattungskultur – Zukunft gestalten” (Dokumentation: Bonn 2004 / Düsseldorf 2005).
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